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Zusätzliches Betreuungsangebot im Kindergarten 
während der Kindergartenferien 2015 

 
 

Der Kindergarten ist eine zuverlässige Betreuungseinrichtung für unsere Kinder. Die Ferienzeiten 
der verschiedenen Einrichtungen können jedoch, insbesondere berufstätige Eltern, vor 
Betreuungsprobleme stellen. Nicht immer können alle Kindergartenferien bzw. Schließtage mit 
dem persönlichen Jahresurlaub abgedeckt oder in Einklang gebracht werden. 
 
Eine Möglichkeit, dieses Betreuungsproblem aufzufangen, besteht darin, in den Pfingst- und 
Sommerferien ein zusätzliches Betreuungsangebot für Kindergartenkinder zu schaffen.  
Dieses zusätzliche Betreuungsangebot für die Pfingst- und Sommerferien 2015 wird in 
Abstimmung mit den verschiedenen Kindergärten in unserer Stadt wie folgt umgesetzt: 

 
 Besteht bei einem Kind ein Betreuungsbedarf während der Schließzeit der 

Stammeinrichtung, so vermittelt die Leitung der Stammeinrichtung das Kind an eine  
Einrichtung, die zu dieser Zeit noch keine Pfingst-/Sommerferien hat.  

 Das Betreuungsangebot sollte wochenweise gebucht werden. Das Angebot ist kostenlos! 
Bei den Ganztageseinrichtungen gilt der vom Träger festgelegte Betrag. Einzelne Tage 
sind nicht buchbar.  

 Die Vermittlung eines Kindes erfolgt immer über die Leitung der abgebenden Einrichtung. 
Alle Kindergartenleitungen sind im Besitz einer Gesamtübersicht über die zur Verfügung 
stehenden Plätze. Die Leitungen informieren die Eltern über die möglichen 
aufnehmenden Einrichtungen. Eine Platzzusage erfolgt von der Leitung der 
aufnehmenden Einrichtung.  

 Ist eine Platzzusage erfolgt, erhalten die Eltern von der Leitung der abgebenden 
Einrichtung Kopien verschiedener persönlicher Daten des Kindes (Gesundheitszeugnis, 
Adresse des Kinderarztes, Aufnahmeblatt, Bestätigung, wer das Kind abholen darf, 
usw.), welche sie in der aufnehmenden Einrichtung vorlegen. Bei einem Wechsel in eine 
andere Einrichtung wird den Eltern die jeweilige Kindergartenordnung der aufnehmenden 
Einrichtung ausgehändigt und der Empfang schriftlich bestätigt. In einem Anmelde-
/Aufnahmegespräch fragt die Leitung der aufnehmenden Einrichtung nach 
Besonderheiten des Kindes, (z.B. Allergien, besondere Essvorschriften, usw.). Nach 
Ende der Betreuung erhalten die Eltern die persönlichen Unterlagen über ihr Kind wieder 
zurück. 

 Das Betreuungsangebot während der Pfingst- und Sommerferien gilt für Kinder im Alter 
von 3 bis 6 Jahren.  

 Sollte die Nachfrage nach Plätzen größer sein als das Angebot, kann für jedes Kind 
vorerst nur eine Woche Betreuung zugesagt werden. Eine darüber hinausgehende 
Betreuung kann nur entsprechend der Angebotslage zugesagt werden.  

 Stichtage für die Anmeldung zum „zusätzlichen Betreuungsangebot“ sind für die 
„Pfingstferien“ der 27. April 2015, für die „Sommerferien“  der 26. Juni 2015. Bis zu 
diesem Tag werden alle Anfragen im Kindergarten gesammelt und erst danach die 
verbindlichen Zusagen erteilt.  

 


